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Artikel 14:  [Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen]

2) Zu diesem Zweck erlassen das Europäische Parlament und der Rat nach dem Gesetz-

gebungsverfahren Gesetze und Rahmengesetze, die unter anderem Folgendes sicherstellen sollen:

− die gegenseitige Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher und außergerichtlicher

Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten;

− die grenzüberschreitende Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke;

− die Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und Vorschriften zur

Vermeidung von Kompetenzkonflikten;

− die Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln;

− ein hohes Niveau hinsichtlich des Zugangs zum Recht;

− die reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch Förderung der

Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften;

− die Entwicklung von Maßnahmen der präventiven Justiz und von alternativen Methoden für die

Beilegung von Streitigkeiten;

− Unterstützung bei der Ausbildung von Richtern und Staatsanwälten sowie Justizbediensteten.


